
 

 
A n m e l d u n g  von sexuellen Vergnügungen 

nach § 1  der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Vergnügungen sexueller Art vom 15.12.2016 in der 
jeweils gültigen Fassung 

 
 
 
Stadt Willich         Fax:      02156 949209 
GB Zentrale Finanzen                E-Mail:  steuern.gebuehren@stadt-willich.de 
Team Steuern 
47875 Willich 
 
 
Hinweise: 
Diese  Anmeldung ist bis spätestens zwei Wochen nach Inbetriebnahme zu übersenden! 
Die Steuer wird durch Steuerbescheid festgesetzt. 
Bei Nichtabgabe ode nicht fristgerechter Abgabe einer Steuererklärung erfolgt nach der Vorschrift des § 152 
Abgabenordnung die Festsetzung eines Verspätungszuschlages. 

 
1. Veranstalter/in – Inhaber/in der Räume 
Firma bzw. Verein laut Eintragung im Handelsregister bzw. Vereinsregister (inkl. gesetzlicher Vertreter) oder 
Vorname und Nachname bei Privatpersonen oder Einzelgewerbetreibende/r: 

Ich bin (  )  Veranstalter/in 
            (  )  Grundstückseigentümer/in oder Inhaber/in der Räume 
Straße / Hausnummer PLZ / Ort 

Telefon Fax 

E-Mail 

2. Veranstaltungsort 
Name der Einrichtung Datum der Inbetriebnahme 

Straße / Hausnummer PLZ / Ort 

Größe des Raumes 
(= Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten 
Räume einschließlich des Schankraumes, aber ausschließlich Küche, Toiletten 
und ähnl. Nebenräumen); Die Berechnung ist als Anlage beigefügt. 

 
                              m² 

Ich/Wir ermöglichen sexuelle Vergnügungen in einem / einer: 
(  ) Bordell    (  ) Bar    (  ) FKK-Club    (  ) Swingerclub    (  ) sonstigen Einrichtung 
und zwar 
(  ) täglich     (  ) an Wochenenden      (  ) an folgenden Wochentagen  __________________________________ 
                                                                   

3. Ergänzungen / Anmmerkungen 
 

 
Ich/ Wir versichere/n, dass ich /wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß, richtig, 
vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt habe/n. 
Ort, Datum Unterschrift Anlage 

Flächenberechnung 

 


